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Titel

Spezialfinanzierung zur Vorfinanzierung von Hochbauten des Verwaltungsvermögens

Antra
Der Gemeinderat wird beauftragt, ein Reglement über eine Spezialfinanzierung zur Vorfinanzierung von
Hochbauten des Verwaltungsvermögens zu erarbeiten und dem Grossen Gemeinderat zum Beschluss
vorzulegen.

Begründung ((bitte, wenn möglich, auf eine Seite beschränken)

Zollikofen hat in den nächsten Jahren einen hohen Investitionsbedarf bei Hochbauten des Verwaltungs-
vermögens. Dies hat in Zukunft Abschreibungen zur Folge, die durch den Steuerhaushalt getragen wer-
den müssen und diesen 33 Jahre lang belasten. Bei anstehenden Investitionen von ca. 60 Mio. Franken
beträgt der zusätzliche jährliche Abschreibungsaufwand rund 1.8 Mio. Franken.

Die finanzielle Ausgangslange ist aktuell gut; wir sollten vorausschauend planen und gut verfügbare Mittel
zur Vorfinanzierung der künftigen grossen Investitionen bereits jetzt zur Seite legen. Die Äufnung der
Spezialfinanzierung soll durch Ertragsüberschüsse der Erfolgsrechnung geschehen und, wenn bereits im

Budget absehbar, budgetiert werden. Die Mittel sollen den Abschreibungen aus Investitionen für Hoch-
bauten zugutekommen.

Die finanzpolitische Reserve, die per 2026 in den Bilanzüberschuss überführt werden muss, soll dabei als
Starteinlage dienen. Das Reglement soll rückwirkend per 1.1.2026 in Kraft treten. Ist ein Inkrafttreten im

Jahr 2026 nicht möglich, soll geprüft werden, ob die finanzpolitische Reserve zwecks Einlage in die Spezi-
alfinanzierung auf einem anderen Konto «parkiert» werden kann.

Verschiedene Gemeinden und Städte haben eine solche oder ähnliche Spezialfinanzierung bereits. Da-
runter Münchenbuchsee, Burgdorf, Biel und Bern. In Münchenbuchsee wurde 2019 die Spezialfinanzie-
rung auf Antrag des Gemeinderates in Kraft gesetzt und im GGR von allen Parteien angenommen. Auch
die letzte Anpassung des Reglements, die Erhöhung der Obergrenze der Spezialfinanzierung, wurde breit

gestützt angenommen.
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